
vertraglich zu verzichten: das kann allerdings gemäß § 449
Abs. 2 HGB lediglich durch Individuellvereinbarung, die
auch in einem Rahmenvertrag eine Mehrzahl von gleich -
artigen Beförderungsverträgen zwischen den selben Vertrags-
partnern erfolgen. Das bietet sich gerade bei derartigen Spe -
zialtransporten durchaus an.

IX. Beigeladenes fremde Gut

Zu erwähnen sind noch die Fälle, in denen der vom
Frachtführer verursachte weiterfressende Schaden während
der Beförderung beigeladenes Gut erreicht und beschädigt.
Zu denken ist daran, wenn der Frachtführer sorgfältig ver-
packtes flüssiges Frachtgut falsch behandelt, so dass dieses
während der Beförderung ausläuft und die beigeladene, einem
dritten Absender gehörende Güter verschmutzen oder auf
 andere Weise beschädigen. Zum einen haben diese Personen
der konkreten Beförderung zugestimmt und zum anderen ist
ihnen ein eigener Güterschaden während der Beförderung
entstandenen, der der gesetzlichen bzw. vereinbarten Haf-
tungsgrenze unterliegt. Ihnen gegenüber wird daher der
Frachtführer auch bezüglich der außervertraglichen Ansprü-
che die Haftungsbegrenzung des § 434 HGB in Anspruch
nehmen können.

X. Fazit

Die vorstehenden Ausführungen lassen erkennen, dass
auch mit der Einführung des § 434 Abs. 2 HGB das schwie -
rige Problem nicht abschließend gelöst worden ist, ob und
wann sich der Frachtführer bei Verlust und Beschädigung von
Frachtgut, das weder dem Absender noch dem Empfänger
sondern einem vertragsfremden Dritten gehört, auf die
 gesetzlichen und/oder vertraglich mit dem Absender verein-
barten Haftungsbeschränkungen berufen kann.

Zum einen gilt diese Bestimmung nur für das allgemei-
ne deutsche Frachtrecht, nicht aber für das derzeitige deutsche
Seerecht. Die in ihr enthaltenen Regelungen basieren zwar auf
den von der Rechtsprechung und Literatur zu Art. 28 CMR
entwickelten Überlegungen, so dass insoweit wohl auch in
Zukunft ein »Gleichlauf« der Haftungsvorschriften erwartet
werden darf. Andere Internationale Frachtrechtsübereinkom-
men enthalten jedoch zum Teil davon erheblich abweichende
Regelungen.

Zum anderen lässt auch § 434 Abs. 2 HGB selbst noch
Fragen offen, insbesondere im Bereich der echten Güterfolge-
schäden, der sog. »weiterfressenden« Güterschäden, bei denen
die Erstreckung der frachtvertraglichen Haftungsbeschrän-
kungen auf die Schadensersatzansprüche vertragsfremder
Dritter bislang höchstrichterlich nicht entschieden ist.
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A. Einführung

Über die bevorstehende Reform des türkischen See-
handelsrechts im Zusammenhang mit dem »Entwurf des Tür-
kischen Handelsgesetzbuchs« (»THGB-E«)1 ist bereits aus-
führlich berichtet worden.2 Am selben Ort sind auch die
ersten Ausführungen über die Neugestaltung des Transport-
rechts zu finden.3 Diese Reform hat ein Ausschuss (nachfol-
gend der »Ausschuss«) vorbereitet, der vom türkischen Justiz-
ministerium Ende 1999 eingesetzt worden war.4 Den Vorsitz
des Ausschusses hat Prof. Dr. Ünal Tekinalp geführt; Prof. Dr.
Hüseyin Ülgen hat den Unterausschuss für Transportrecht
und Prof. Dr. Turgut Kalpsüz den Unterausschuss für Seehan-
delsrecht geleitet.5

Das Gesetzgebungsverfahren ist mittlerweile fort -
geschritten, aber leider noch nicht abgeschlossen. Am 26. –
27. 11. und 3. – 4. 12. 2008 sind die ersten 76 Bestimmungen
des THGB-E in der Hauptversammlung des türkischen Par-
laments6 beraten und mit wenigen Änderungen angenommen
worden.7 Etwa zur selben Zeit wurde dann jedoch der »Ent-
wurf des Türkischen Obligationengesetzbuchs« (»TOGB-E«)
ebenfalls der Hauptversammlung zugeleitet. Der TOGB-E
soll das geltende türkische Obligationengesetzbuch (»tOGB«)
von 1926 ablösen. Der THGB-E enthält zahlreiche Verweise
auf das tOGB. Deshalb hat das Parlament beschlossen, die Be-
ratungen zum THGB-E zurückzustellen, bis der TOGB-E
verabschiedet ist, um somit die beiden neuen Gesetzbücher
in Einklang bringen zu können. Mit den Beratungen zum
TOGB-E ist am 15. 10. 2009 begonnen worden. Doch bereits

nach den ersten 60 Bestimmungen wurden andere Gesetzes-
entwürfe aus verschiedenen Gründen vorgezogen. Mithin
kann mit dem Abschluss der Beratungen zum TOGB-E und
dann THGB-E frühestens Ende 2010 gerechnet werden.
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** Referat, gehalten auf dem Symposium der Deutschen Gesellschaft für
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1 Verweise auf Artikel ohne Quellenangabe sind solche des THGB-E.
2 Atamer, Reform des Seehandelsrechts im Entwurf des Türkischen

Handelsgesetzbuchs, in: Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht (Hrsg.), Kompatibilität des türkischen und
europäischen Wirtschaftsrechts – Der neue türkische HGB-Entwurf
und benachbarte Rechtsgebiete, Beiträge zum ausländischen und in -
ternationalen Privatrecht Band 91, Tübingen 2009, S. 91 – 114.

3 Vgl. Kaya, Analysis of the Provisions regarding Carriage of Goods by
Road in the Turkish Commercial Code and the Draft Turkish Com-
mercial Code, in: Kompatibilität des türkischen und europäischen
Wirtschaftsrechts (oben Fn. 2), S. 69 – 79.

4 Einzelheiten und weitere Nachweise bei Atamer, Reform (oben Fn. 2),
S. 100 f. (C).

5 Der Verfasser ist Mitglied des Ausschusses, des Unterausschusses für
Seehandelsrecht, des Unterausschusses für die Erstellung der Begrün-
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6 Türkiye Büyük Millet Meclisi (»TBMM«).
7 Die Protokolle der Beratungen sind abrufbar unter www.tbmm.gov.tr

(amtliche Seite des türkischen Parlaments).
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Im Folgenden wird die Neugestaltung des türkischen
Güterbeförderungsrechts unter Einschluss des Land-, Schie-
nen-, Luft- und Seetransports, sowie der multimodalen Beför -
derung und Spedition etwas näher betrachtet.

B. Internationale Übereinkommen (»IÜK«)

I. Grundsatz der Verbindlichkeit

Die Türkei ist zahlreichen privatrechtlichen IÜK bei-
getreten. Sind die Anwendungsvoraussetzungen eines solchen
IÜK erfüllt, so sind die türkischen Gerichte verpflichtet, un-
mittelbar das betreffende IÜK anzuwenden, ohne auf die Be-
stimmungen des Kollisions- und materiellen Rechts Rücksicht
zu nehmen. Dies folgt aus Art. 90 Abs. 5 der türkischen Ver-
fassung8 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes zum
Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrecht (dazu unten
C I). Mithin ist zunächst zu berücksichtigen, welche IÜK
zum Güterbeförderungsrecht gegenwärtig verbindlich für die
Türkei sind.

II. IÜK zum Transport- und Seefrachtrecht

1. Straße
Die CMR ist am 31. 10. 1995 für die Türkei in Kraft ge-

treten.9 Seitdem haben die türkischen Gerichte, von gelegent-
lichen Pannen einmal abgesehen, die CMR problemlos an -
gewandt.10 Aufgrund Art. 1 Abs. 1 findet die CMR praktisch
Anwendung auf jede grenzüberschreitende Beförderung, die
in der Türkei beginnt oder endet.

2. Schiene
Die Türkei hat am 3. 4. 2006 die Beitrittsurkunde zur

COTIF 1999 hinterlegt.11 Damit ist nach der COTIF 1980
auch das Protokoll von 1999 für die Türkei verbindlich ge-
worden.12 Gemäß Art. 24 § 1 COTIF sind zwei Seestrecken in
der Türkei angemeldet: die Überfahrt in Istanbul vom euro-
päischen (Sirkeci) zum asiatischen (Haydarpașa) Bahnhof,
 sowie die Überfahrt über den Van See im Osten der Türkei.13

Im Hinblick auf den Anwendungsbereich der CIM und CIV
fallen praktisch sämtliche Beförderungen aus der Türkei in
EG-Länder und umgekehrt unter diese IÜK. Nicht erfasst
werden dagegen die zahlreichen Exportbeförderungen aus der
Türkei in zentralasiatische Länder. Soweit Streitigkeiten im
Anwendungsbereich der COTIF überhaupt vor türkische Ge-
richte kommen, ist auch dieses IÜK bisher ohne bedeutende
Komplikationen berücksichtigt worden.14

3. Luft
Die Türkei ist gegenwärtig Vertragsstaat des  War -

schauer IÜK vom 12. 10. 1929 in der Fassung des Haager
 Protokolls vom 28. 9. 1955 (»W/HP«) und des 4. Montrealer
Protokolls vom 25. 9. 197515 (»W/HMP«). Kürzlich hat sich
die Türkei dazu entschlossen, dem Montrealer IÜK vom
28. 5. 1999 (»MC99«) beizutreten.16 Der Abschluss des Bei-
trittsverfahrens wird gegenwärtig noch erwartet.

4. See
Das Brüsseler IÜK über Konnossemente (sog. »Haager

Regeln«) vom 25. 8. 1924 ist am 4. 1. 1956 für die Türkei in
Kraft getreten. Im anhängenden »Protokoll« zu diesem IÜK

sind in Abs. 1 zwei Alternativen der Umsetzung in das inner-
staatliche Recht vorgesehen.17 Als erste Alternative steht es
den Vertragsstaaten frei, dem IÜK unmittelbar Gesetzeskraft
zu verleihen. Die zweite Alternative gestattet es, die Bestim-
mungen des IÜK in einer der nationalen Gesetzgebung ent-
sprechenden Art umzusetzen.18 Deutschland hat sich durch
ausdrückliche Bekanntmachung für die zweite Alternative
entschlossen19 und das IÜK nach Maßgabe des Gesetzes vom
10. 8. 193720 (»SFrÄG«) in das deutsche Handelsgesetzbuch
(»dHGB«) eingearbeitet. Mithin sind in sämtlichen Fällen, wo
Deutschland gemäß Art. 10 des IÜK eigentlich verpflichtet
wäre, unmittelbar das IÜK anzuwenden, dessen Bestimmun-
gen in der Fassung anzuwenden, wie sie aufgrund des SFrÄG
in das dHGB eingearbeitet worden sind. Da Deutschland das
IÜK von 1924 bisher nicht gekündigt hat, gilt dieser Rechts-
zustand auch heute noch fort.21

Im Gegensatz zu Deutschland hat sich die Türkei nicht
für die zweite Alternative entschieden.22 Mit Gesetz vom
14. 2. 195523 hat die Türkei die beiden Brüsseler IÜK von 1924
über Konnossemente und Haftungsbeschränkung sowie die
weiteren beiden Brüsseler IÜK von 1926 über Schiffsgläu -
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8 Verfassung vom 7. 11. 1982, Gesetzes-Nr. 2709 (aktuelle Version mit
Änderungen unter www.tbmm.gov.tr).

9 Die formellen Schritte zum Beitritt sind abgedruckt in RG T: 14/
12/1993, Sayı: 21788 und RG T: 4/1/1995, Sayı: 22161.

10 Ausführliche Informationen zur Anwendung der CMR in der Türkei
finden sich bei Aydın, CMR’ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Ge-
cikmeden Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul 2006; Gençtürk,
Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Gecikmeden Doğan Sorumluluk),
İstanbul 2006; Özdemir, Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Zıya ve/
veya Hasar Sorumluluğu), İstanbul 2006

11 http://www.otif.org/otif/_dpdf/News_Ratifizierung_Prot.99__TR1_d.
pdf.

12 Die formellen Schritte zum Beitritt sind abgedruckt in RG T: 12/10/
2005, Sayı: 25964 und RG T: 24/12/2005, Sayı: 26033 (1. Mükerrer).

13 Anzeige vom 1. Juli 2006, http://www.otif.org/html/d/pub_LL_
civ99_mar_navi.php. Vgl. dazu im Zusammenhang mit dem Athener
IÜK von 2002 Atamer, 2002 Atina Sözleşmesi’nde ve Türk Ticaret
Kanunu Tasarısı’nda Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Banka
ve Ticaret Hukuku Dergisi 2008, Cilt: XXIV, Sayı: 3, S. 119.

14 Grundlegend zur COTIF/CIM 1980 in der Türkei vgl. Arkan,
 Demiryoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları, Ankara 1987.

15 Die formellen Schritte zum Beitritt sind abgedruckt in RG T: 13/3/
1977, Sayı: 15877; RG T: 3/12/1977, Sayı: 16128; RG T: 21/5/1999,
Sayı: 20887; RG T: 21/4/1993, Sayı: 21559.

16 Das Gesetz zur Ermächtigung des Beitritts ist abgedruckt in RG T:
14/4/2009, Sayı: 27200.

17 Zu diesem Thema vgl. nach wie vor Markianos, Die Übernahme der
Haager Regeln in die nationalen Gesetze, 1960; Necker, Der räumliche
Geltungsbereich der Haager Regeln, 1962.

18 Diese Alternative geht zurück auf einen Antrag der französischen und
italienischen Delegationen auf der zweiten Brüsseler Konferenz vom
6. – 9. 10. 1923; Text und Beratung des Antrags sind zu finden bei
Sturley, The Legislative History of the Carriage of Goods by Sea Act
and the Travaux Préparatoires of the Hague Rules, Vol. 1, 1990, S. 500
(S. 92 der Originalprotokolle).

19 Bekanntmachung über das Internationale Abkommen zur Vereinheit-
lichung von Regeln über Konnossemente (22. 12. 1939), RGBl. 1939
II, 270.

20 RGBl. 1937 I, 891; amtliche Begründung in Deutscher Reichs- und
Preußischer Staatsanzeiger Nr. 186 (14. 8. 1937); ausführliche Einfüh-
rung bei Gramm, Das neue Deutsche Seefrachtrecht nach den Haager
Regeln, 1938.

21 Da Deutschland aufgrund des 2. SRÄG die »Visby Regeln« von 1968
in das dHGB eingearbeitet hat, würde in solchen Fällen, wo das Kon-
nossement in einem Vertragsstaat wie etwa der Türkei ausgestellt ist,
die Anwendung des dHGB im Konflikt zu Art. 10 des IÜK stehen,
weil die Türkei den Visby Regeln bisher nicht beigetreten ist, mithin
das IÜK von 1924 in seiner Originalfassung anzuwenden wäre.

22 Dies wird nicht berücksichtigt von Yazıcıoğlu, TranspR 2003, 286.
23 Gesetz vom 14. 2. 1955, Nr. 6469 (RG T: 22/2/1955, Sayı: 8937).
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bigerrechte und Immunität »akzeptiert«24 und der Regierung
die erforderliche Ermächtigung erteilt, den Beitritt zu erwir-
ken. Die Beitrittsurkunde zum IÜK von 1924 über Konnos-
semente ist am 4. 7. 1955 beim belgischen Außenministerium
hinterlegt worden25 und lautet: »Ayant vu et examiné ladite
Convention, nous l’avons approuvée et l’approuvons en vertu
de la Loi votée par la Grande Assemblée Nationale de Turquie
en date du 14 Février 1955 No. 6469.« Mithin ist das IÜK
 gemäß Art. 14 am 4. 1. 1956 in Kraft getreten.26 Die zweite
 Alternative des Protokolls ist im Verlauf des Beitrittsverfah-
rens in keinem Stadium berücksichtigt oder etwa ausgeübt
worden; eine »nationale Gesetzgebung zur Umsetzung des
IÜK« wurde nicht erlassen. Mithin ist die Türkei seit dem
4. 1. 1956 verpflichtet, innerhalb des mit Art. 10 gezogenen
Rahmens das IÜK unmittelbar anzuwenden.27

5. Multimodale Beförderung
Das IÜK von 1980 über den multimodalen Güter trans -

port28 ist nicht in Kraft getreten. Ebenso wenig hat die Türkei
bisher den Beitritt zu diesem IÜK erklärt. Mithin beschrän-
ken sich die besonderen Bestimmungen für multimodale
 Beför derungen in IÜK auf Art. 2 CMR, Art. 1 §§ 3, 4 CIM,
Art. 1 § 3 CIV und Art. 18 Abs. 3 W/HMP (= Art. 18 Abs. 4
S. 1 MC99). Einschlägige Entscheidungen türkischer Ge richte
zu diesen Bestimmungen sind bisher nicht bekannt gewor-
den.29

C. Kollisionsrecht

I. Das neue IPR Gesetz

Das türkische Gesetz vom 20. 5. 1982 zum Internatio-
nalen Privat- und Zivilverfahrensrecht30 ist zum 12. 12. 2007
vom gleichnamigen Gesetz mit der Nr. 5187 (»tIPRG«)31 ab-
gelöst worden. Das neue tIPRG hat im Bereich des Transport-
und Seehandelsrechts zwei grundlegende Bestimmungen ein-
geführt.

II. Statut der Schiffsgläubigerrechte

Abweichend vom deutschen Vorbild in Art. 45 Abs. 2
EGBGB32 hat sich der türkische Gesetzgeber bezüglich der
Entstehung von Schiffsgläubigerrechten und anderen ding-
lichen Sicherheiten für das Recht des Registerorts entschie-
den. Gemäß Art. 22 des tIPRG entscheidet das Recht an dem
Ort des Registers, wo die dinglichen Rechte an dem Schiff
eingetragen werden, zugleich darüber, ob ein Schiffsgläubiger -
recht entstanden ist.33 Ist das Schiff nicht registriert, so ent-
scheidet das Recht des Heimathafens. Damit wird die auch im
türkischen Recht seit langem geführte Diskussion34 über das
Statut der Schiffsgläubigerrechte beendet.

III. Statut der Transport- und Seefrachtverträge

Andererseits wird erstmals in einer gesonderten Vor-
schrift in Art. 29 tIPRG bestimmt, welches Recht auf sämt -
liche Transport- und Seefrachtverträge zur Anwendung
kommt.35 Dabei ist dem Gesetzgeber aber eine kleine Panne
unterlaufen. Die Vorschrift ist dem Grundsatz nach aus Art. 4
Abs. 4 des Römischen IÜK vom 19. 6. 198036 übernommen
worden.37 Demnach steht den Parteien die Rechtswahl frei,
widrigenfalls für bestimmte Fälle vorgesehen wird, dass das

Recht am Hauptsitz des Frachtführers bzw. Verfrachters ein-
greift. Die Bestimmung sagt aber nicht, was gelten soll, wenn
diese bestimmten Fälle nicht gegeben sind. Mithin ist in sol-
chen Fällen auf die allgemeine Bestimmung des Art. 24 Abs. 4
S. 2 zurückzugehen mit dem Ergebnis, dass ebenfalls das
Recht am Hauptsitz des Frachtführers bzw. Verfrachters
 Anwendung findet. Demnach ist der neu eingeführte Art. 29
tIPRG praktisch leer, da sich dieselben Regeln bereits aus der
allgemeinen Bestimmung von Art. 24 ergeben.

Jedenfalls ist zu beachten, dass gemäß Art. 24 Abs. 2
des aufgehobenen tIPRG von 1982 das Recht des Erfüllungs-
ortes zur Anwendung kam. Praktisch bedeutete dies für sämt-
liche Beförderungsverträge den Ort, an dem die Ladung aus-
geliefert wird. Mithin hat sich am 12. 12. 2007 ein bedeutender
Wandel des Anknüpfungsortes vollzogen, indem der Auslie-
ferungsort durch den Sitz des Frachtführers bzw. Verfrachters
ersetzt worden ist.

Im Zusammenhang mit Rechtswahlklauseln wird wie -
derholt darauf hingewiesen, dass die weitverbreiteten Para-
mount Klauseln in Konnossementen auch nach türkischem
Recht gültig sind mit der Folge, dass das Brüsseler IÜK von
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24 Türkisch: »kabul etmek«.
25 Zum Gang des Beitrittsverfahrens vgl. auch Atamer, National  Sum -

mary – Turkey, in: Tetley, Marine Cargo Claims, 4th ed. 2008, S. 2588 f.
26 Für die übrigen drei IÜK vgl. auch Çetingil/Kaner/Ünan/Ülgener,

National Summary – Turkey, in: Tetley, International Conflict of
Laws, 1994, S. 994.

27 Ganz ausführlich zu dieser Problematik vgl. Atamer, Parça Başı Sınır-
lı Sorumluluk ve 1924 Brüksel Sözleşmesi, Deniz Hukuku Dergisi
2000 (Basım Tarihi: Ekim 2002), Yıl: 5, Sayı: 1 – 4 (Gündüz Aybay
 Anısına Armağan), S. 72 ff.; ders., 1924 Brüksel Sözleşmesi’nin
 Hükümleri, Türk Ticaret Kanunu’na Aynen Alındı mı?, Gündüz
 Aybay Armağanı, İstanbul 2004, S. 180; Karan, Yargıtay’ın Koniş-
mentolu Taşımalar Hakkındaki 1924 tarihli La Haye Kaideleri’ni –
Uygulaması Gereği, XVII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları
Sempozyumu, Ankara 2000, S. 219.

28 Vgl. dazu etwa Richter-Hannes, Das UN-Übereinkommen über die
internationale multimodale Güterbeförderung, Wien 1982; Herber,
Hansa 1980, 950.

29 Aus der Lehre vgl. wegweisend zu Art. 2 CMR Akkiprik, Karma
 Taşımada Taşımacının Sorumluluğu (CMR m. 2.1), Deniz Hukuku
Dergisi Yıl: 5 Sayı: 1 – 4 (Gündüz Aybay Anısına Armağan, Ekim
2002), S. 215.

30 Gesetz vom 20. 5. 1982, Nr. 2675 (RG T: 22/5/1982, Sayı: 17701).
31 Gesetz vom 27. 11. 2007, Nr. 5187 (RG T: 12/12/2007, Sayı: 26728).

Zum neuen Gesetz vgl. Tekinalp, The 2007 Turkish Code Concerning
Private International Law and International Civil Procedure, in: Year-
book of Private International Law, Volume 9 (2007), S. 313.

32 Zur Kritik dieser Vorschrift vgl. Atamer, Ursprung und historischer
Normzweck des Schiffsgläubigerrechts, Schriften des Deutschen Ver-
eins für Internationales Seerecht, Reihe A-97, Hamburg 2003, S. 1ff.
m.w.Nachw.

33 Ausführlich zum Verlauf der Beratungen vgl. Atamer, Türk Ticaret
Kanunu Tasarısına Göre Deniz Hukukunda Cebrî İcra, İstanbul 2006,
S. 178 ff.

34 Vgl. Tekinalp, Türk Devletler Hususi Hukukunda Gemi Alacaklısı
Hakkı, İstanbul 1967; Atamer, Gemi ve Yük Alacaklısı Haklarının
Kullanılmasında Yargılama Usulü ve İcra, XIV. Ticaret Hukuku ve
Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1997, S. 228 ff.; ders.,
 Gemilerde Aynî Haklara ve Cebrî İcraya Uygulanacak Hukuk, Deniz
Hukuku Dergisi 2001 – 2002 (Basım Tarihi: Haziran 2004), Yıl: 6 – 7,
Sayı: 1 – 4, S. 86 f.

35 Zur Vorgeschichte vgl. Atamer, MÖHUK Reformu Hakkında,
 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 2003, Yıl:
23, Sayı: 1 – 2 (Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan), S. 105 (Nr. 6).

36 Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations
 (Roma, 19. 6. 1980), OJEC, 9. 10. 1980, no: L 266/1 – 7 (Consolidated
version, 11. 3. 1999).

37 Zur Entstehungsgeschichte von Art. 4 Abs. 4 vgl. Giuliano/Lagarde,
Report on the Convention, OJEC C 282, 31/10/1980, S. 1 ff. (Art. 4
§ 4).
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1924 ggf. in der Fassung der Protokolle von 1968 und 1979
unmittelbar zur Anwendung kommen kann.38

D. Innerstaatliches Recht

I. Anwendungsbereich

Aus den vorstehenden Ausführungen zu den IÜK und
dem Kollisionsrecht ergibt sich, dass das materielle türkische
Transport- und Seefrachtrecht nur in folgenden Fällen An-
wendung findet:

1. Sämtliche innerstaatlichen Beförderungen ohne jede
Auslandsberührung;

2. Beförderungen mit Auslandsberührung, wenn:
a) kein IÜK eingreift,
b) keine Rechtswahl getroffen ist,
c) der Hauptsitz des Frachtführers bzw. Verfrachters

sich in der Türkei befindet.
Für diesen Anwendungsbereich wird nachfolgend nun

untersucht, welche Reformschritte geplant bzw. bereits durch -
geführt worden sind.

II. Pfandrechte an Schiff und Ladung

Zu den Leitmotiven des THGB-E gehört es, das Han-
delsrecht näher an das allgemeine Schuld- und Sachenrecht
heranzuführen.39 Während die Türkei nämlich einerseits das
Zivilgesetzbuch (»sZGB« bzw. »tZGB«) und das Obligatio-
nenrecht aus der Schweiz übersetzt und übernommen hat,
sind die Quellen des geltenden türkischen Handelsgesetz-
buchs weitgehend im deutschen Recht zu finden.40 Deshalb
wird der türkische Jurist oft vor die schwierige Aufgabe ge-
stellt, eine aus dem deutschen Recht übernommene Bestim-
mung des Handelsrechts nach Maßgabe der allgemeinen
Grundsätze des schweizerischen Zivilrechts zu begreifen und
auszulegen. Ein besonders krasses Beispiel ist die Schiffs -
hypothek.41 Die Bestimmungen des THGB zur Schiffshypo-
thek42 sind weitgehend aus dem deutschen Gesetz vom 15. 11.
1940 (»SchRG«)43 übernommen worden. Diese Bestimmun-
gen des SchRG sind ihrerseits den Bestimmungen des BGB
über die Hypothek an Grundstücken nachgebildet.44 Ande-
rerseits verweist das THGB mehrmals auf die Vorschriften des
tZGB zur Hypothek, die aus dem schweizerischen Recht
stammen. Die schweizerischen und deutschen Grundstruktu-
ren der Hypothek weisen aber zahlreiche Unterschiede auf,
die vom türkischen Gesetzgeber, wenn überhaupt, dann auch
nur oberflächlich berücksichtigt worden sind.

Ein ähnliches Problem findet sich im Bereich der
gesetz lichen Sicherungsrechte des Frachtführers und Ver-
frachters we gen Forderungen aus dem Frachtvertrag. Wäh-
rend im dHGB generell zwischen persönlichen und ding-
lichen Zurückbehaltungsrechten (»ZBR«), sowie gesetzlichen
Pfandrechten unterschieden wird, kennt das schweizerische
Recht einheitlich nur ein gesetzliches Pfandrecht: das Reten-
tionsrecht (Art. 895 sZGB). Im geltenden THGB dagegen
sind die Begriffe zusam mengewürfelt; so soll z.B. der
 Frachtführer bzw. Spediteur ein »Retentionsrecht« genießen
(Art. 794 bzw. 811 THGB),45 wogegen der Verfrachter mit
 einem »ge setz lichen Pfandrecht« geschützt wird (Art. 1077
THGB = Art. 624 Abs. 1 des Allgemei nen deutschen Han-
delsgesetzbuchs von 1861 [»ADHGB«] = § 623 Abs. 1
dHGB). Aus der Gesetzgebungsgeschichte46 ergibt sich, dass

der deutsche Gesetzgeber den Begriff »Retentionsrecht« in
Art. 313 ADHGB als gleichbedeutend mit dem kaufmänni-
schen ZBR verwendet hat, und dass diese Bestimmung sodann
in die schweizerische Gesetzgebung übernommen worden ist.
Vergleicht man die legislativen Beweggründe der einzel nen
Vorschriften, so lassen sich keine Unterschiede feststellen;
 diese bestehen nur in der Ausgestaltung der einzelnen Rechte.
Deshalb wird im THGB-E diese Zersplitterung nunmehr be-
reinigt und im  Anschluss an die allgemeine Bestimmung des
Zivilrechts das Retentionsrecht als einheitliche dingliche
Sicher heit vorgesehen. Davon werden erfasst Ansprüche des
Agenten (Art. 119), Frachtführers (Art. 891 – 892 und 913),
Spediteurs (Art. 923), Verfrachters unter Frachtverträgen
(Art. 1201) und Personenbeförderungsverträgen (Art. 1254),
der Gläubiger in der großen Haverei (Art. 1275) und des Ber-
gers (Art. 1315). Damit wird an der rechtlichen Natur dieser
Sicherheiten nichts geändert. Neu eingeführte Retentions-
rechte finden sich insbesondere bei der Schiffsmiete und Zeit-
charter (unten D VI 2 c)

III. Reform des Transportrechts im THGB-E

Kennzeichnend für das gegenwärtige türkische Trans-
portrecht ist die Zersplitterung der Quellen.47

Das geltende innerstaatliche Recht der Güterbeförde-
rung zur Straße ist bereits zu anderem Anlass dargestellt wor-

TranspR 2-2010 Atamer, Reform des türkischen Transport- und Seefrachtrechts 53

38 Vgl. Atamer, (oben Fn. 27), Deniz Hukuku Dergisi 5/1 – 4, S. 90 ff.;
ders., Yargıtay Kararları Işığında Deniz Ticareti ve Deniz Sigortası
Hukukunda Güncel Sorunlar ve Gelişmeler, XXIII. Ticaret Hukuku
ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2009, S. 189.

39 Dazu bereits ausführlich Atamer, Reform (oben Fn. 2), S. 103 (D II 2).
40 Zur Rezeptionsgeschichte und den Hintergründen vgl. Hirsch, Re-

zeption als sozialer Prozess – Erläutert am Beispiel der Türkei, Berlin
1982; ders., Der Zentralbegriff des Handelsrechts – Eine Vorstudie zur
Reform des Türkischen Handelsgesetzbuchs, Annuario di Diritto
Comparato e di Studi Legislativi, Seconda Serie, Volume XIII, Parte I,
Dottrina, 1938, S. 369; ders., ZHR 116 (1954), 201; ders., ZHR 119
(1956), 157; Jonas, JuS 1987, 266.

41 Zur Reform der Schiffsgläubigerrechte vgl. Atamer, Reform (oben
Fn. 2), S. 106 (D III 1).

42 Grundlegend zum türkischen Schiffshypothekenrecht vgl. Kalpsüz,
Gemi Rehni, 5. Aufl. 2004, S. 40 ff.; teilweise überholt aber immer
noch bahnbrechend Akıncı, Gemi İpoteği, 1958.

43 Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken
vom 15. 11. 1940, RGBl 1940 I, 1499; dazu Amtliche Begründung,
DJ 1940, 1329; Krieger, DJ 1941, 97; Däubler, DR 1941, 609; Staudin-
ger/Nöll, BGB III, §§ 1204 – 1296, §§ 1 – 84 SchiffsRG, Neubearbei-
tung 2002, S. 334; RGRK/Mattern, Das Bürgerliche Gesetzbuch,
Band III, 2. Teil, 1996, Anh § 1203 SchiffsRG; Soergel/Winter, Bür-
gerliches Gesetzbuch, Band 6: Sachenrecht, WEG, ErbbauVO,
SchiffsG, 12. Aufl. 1990, S. 1675; Prause, Das Recht des Schiffskredits,
3. Aufl. 1979.

44 Vgl. nur Amtliche Begründung, DJ 1940, 1330; Krieger, DJ 1941, 97
rechte Spalte; Däubler, DR 1941, 609 rechte Spalte.

45 Vgl. dazu Atamer, Darstellung des innerstaatlichen Rechts des Stra-
ßentransports und der Spedition – Türkei, in: Herber/Piper, CMR –
Internationales Straßentransportrecht, 1996, S. 726.

46 Vgl. außer den gängigen Kommentierungen zu den deutschen und
schweizerischen Bestimmungen ausführlich dazu Laband, ZHR 9
(1866), 225 und 425; Altmeppen, ZHR 157 (1993), 541; Sachse, Die
Entwicklung einiger gesetzlicher Pfandrechte des HGB im 19. Jahr-
hundert und ihre Bedeutung für ihre Auslegung und Neufassung,
Diss. Kiel 1969; Bürge, Retentio im römischen Sachen- und Obligatio -
nenrecht, Zürich 1979; Luther, Rangordnung der  Fahrnispfandrechte
und des Zurückbehaltungsrechts im Handelsverkehr mit besonderer
Berücksichtigung des Frachtrechts, Marburg 1939; Atamer, XIV.
 Sempozyum (oben Fn. 34), S. 212 ff.

47 Grundlegend zum türkischen Transportrecht vgl. Ülgen, Uluslararası
Taşımacılık ve Hukuki Sorunları, İstanbul 1988.
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den,48 worauf hier verwiesen werden kann. Hinzu getreten ist
das Straßenbeförderungsgesetz49 vom 10. 7. 2003.

Besondere Bestimmungen für multimodale Beförde-
rungen finden sich im türkischen Recht nicht. Es ist davon
auszugehen, dass die Grundsätze, die der Bundesgerichtshof
in seiner Entscheidung50 vom 24. 6. 1987 entwickelt hat, auch
im türkischen Recht einschlägig sind.51 Dabei bleibt zu be-
rücksichtigen, dass es dem Schuldner bei Vereinbarung einer
Gesamtleistung wegen Art. 765 THGB verwehrt ist, sich auf
das eventuell günstigere Recht des Schienen-, Luft- oder See-
verkehrs zu berufen. Möchte sich der Schuldner auf die Son -
derbestimmungen dieser Segmente berufen können, so muss
dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen sein.

Der Ausschuss hat bereits im frühen Stadium der Bera-
tungen beschlossen, die Reform des innerstaatlichen Trans-
portrechts nach Maßgabe des deutschen Gesetzes zur Neu -
regelung des Fracht-, Speditions- und Lagerrechts vom 25. 6.
1998 (»dTRG«)52 durchzuführen. Diesem Beschluss entspre-
chend sind die Bestimmungen des dTRG über »Allgemeine
Vorschriften zum Frachtgeschäft«, »Beförderung von Um-
zugsgut«, »Beförderung mit verschiedenartigen Beförderungs -
mitteln« und »Speditionsgeschäft« ohne wesentliche Änderun -
gen übersetzt und in das Vierte Buch des THGB-E über die
»Transportgeschäfte« eingearbeitet worden. Anders als im
deutschen Recht sind aber die Beförderungen zur Schiene (un-
ten D IV), zur Luft (unten D V) und auf den Binnengewässern
(unten D VII) sowie das Lagergeschäft  (unten D VIII) hiervon
ausgenommen worden. Deshalb werden die Sonderbestimmun -
gen dieser Beförderungen zusammen mit dem Seefrachtrecht
ebenso wie in Art. 764 THGB auch in Art. 852 vorbehalten.
Auf den Ladeschein als Traditionspapier (§§ 444 ff. dHGB n. F.)
hat der THGB-E verzichtet, weil sämtliche Auslandsbeförde-
rungen unter die CMR fallen, und im inländischen Verkehr ein
solches Papier wegen der kurzen Beförderungsdauer entbehr-
lich ist. Bezüglich der Freizeichnung (§§ 449, 451 h, 452 d, 466
dHGB n. F.) geht der THGB-E einen radikalen Weg und erklärt
jede Vereinbarung, die vom gesetzlichen Mindestmaß zuguns -
ten des Frachtführers oder Spediteurs abweicht, für nichtig
(Art. 854; ebenso das geltende Recht53: Art. 766 THGB).

IV. Schiene

Die Beförderung von Personen und Gütern zur  Schiene
ist nach wie vor in der Eisenbahnbetriebsverordnung54 vom
18. 5. 1872 (»EBV«) geregelt. Die Bestimmungen dieser, aus
den Zeiten des Osmanischen Reichs übriggebliebenen Ver-
ordnung, sind weitgehend aus dem Betriebsreglement für die
Eisenbahnen im Norddeutschen Bunde55 vom 10. 6. 1870
übernommen worden. Auf welche Weise dieses Reglement
innerhalb von weniger als nur 2 Jahren in die Gesetzgebung
des Osmanischen Reichs übertragen werden konnte, ist bisher
unerforscht geblieben. Jedenfalls befindet sich die EBV gegen-
wärtig in Kraft. Die Haftungshöchstsummen der EBV sind
1937 erhöht worden.56 Die Bestimmungen der EBV sind
durch Art. 764 THGB vorbehalten.

Nach dem Beitritt der Türkei zur COTIF 1999 sind auf
internationaler Ebene gegenwärtig keine weiteren Reform-
schritte zu erwarten. Hingegen ist das innerstaatliche Recht
dringend reformbedürftig. Zu Beginn der Beratungen des
THGB-E hatte der Ausschuss beabsichtigt, auch diesbezüg-
lich an dem dTRG festzuhalten und somit die Schienenbeför-
derungen unter den THGB-E zu stellen. Doch hat dann das
Verkehrsministerium im Verlauf der Beratungen bekannt ge-

geben, dass Vorbereitungen für ein neues Schienenbeförde-
rungsgesetz eingeleitet worden seien. Einzelheiten zu diesem
Vorhaben sind zwar immer noch nicht bekannt geworden.
Der Ausschuss ist jedoch deshalb angewiesen worden, das
Schienenfrachtrecht aus dem THGB-E auszuklammern. Folg-
lich ist im Anschluss an die gegenwärtige Rechtslage (Art. 764
THGB) auch in Art. 852 vorgesehen, dass Personen- und
 Güterbeförderungen zur Schiene nicht unter die Vorschriften
des THGB-E fallen. Mithin wird bis zum Inkrafttreten einer
neuen Regelung die antiquierte Regelung der EBV fortgelten.

V. Luft

Das türkische Luftverkehrsgesetz57 (»tLVG«) vom
14. 10. 1983 bildet die Grundlage für die zivile Luftfahrt. In
den Art. 106 – 132 werden die Personen- und Güterbeförde-
rungsverträge nach Maßgabe des W/HP eingehend behan-
delt.58 Gemäß Art. 124 Abs. 1 tLVG richtet sich die Haf-
tungsbeschränkung unmittelbar nach den IÜK, die für die
Türkei verbindlich sind, selbst wenn die IÜK nicht unmittel-
bar eingreifen, weil es sich z.B. um einen inländischen Flug
handelt. Damit ist weitgehende Übereinstimmung zwischen
dem W/HP und dem tLVG erzielt worden.

Wie bereits dargestellt, wird gegenwärtig der Abschluss
der Formalitäten zum Beitritt der Türkei zum MC99 erwartet.
Sobald das MC99 für die Türkei in Kraft tritt, wird auf inter-
nationaler Ebene der aktuelle Stand erreicht sein.

Abweichend vom dTRG hat der Ausschuss gleich zu
Beginn der Beratungen beschlossen, das tLVG nicht zu be-
rühren, und es somit für die Personen- und Güterbeförderung
zu Luft bei der gesonderten Gesetzgebung zu belassen. Mit-
hin ist, wie bereits im geltenden Recht (Art. 764 THGB), auch
in Art. 852 wieder vorgesehen, dass die Luftbeförderung vom
THGB-E ausgeschlossen ist. Es ist davon auszugehen, dass
das LVG dem MC99 angepasst wird.

VI. See

1. Einführung
Durch Gesetz vom 20. 4. 200459 hat das türkische Par-

54 Atamer, Reform des türkischen Transport- und Seefrachtrechts TranspR 2-2010

48 Überblick bei Atamer, in: Herber/Piper (oben Fn. 45), S. 717.
49 Gesetz vom 10. 7. 2003, Nr. 4925 (RG T: 19/7/2003, Sayı: 25173).
50 BGHZ 101, 172 = TranspR 1987, 447 (m. Anm. Herber) = VersR 1987,

121 = NJW 1988, 640; dazu Herber, TranspR 1990, 4; Prüßmann/
Rabe, Seehandelsrecht, 3. Auflage, 1992, Anh § 656 C 4 b, S. 684
 (anders wegen § 452 HGB n. F. in der 4. Auflage von Rabe, Seehan-
delsrecht, 2000, Anh § 656, Rn. 18 ff.).

51 Zum multimodalen Transport nach türkischem Recht vgl.  insbesonde -
re Arkan, Karma Taşımalarla İlgili Hukuki Sorunlar, Jale G. Akipek’e
Armağan, Konya 1991, S. 341; ders., 24. 5. 1980 tarihli »Eşyanın
 Değişik Tür Taşıtlarla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Konvansiyon«
Üzerinde Bir İnceleme, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi XI/3
(1982), S. 27.

52 BGBl. 1998 I, 1588.
53 Vgl. dazu Atamer, in: Herber/Piper (oben Fn. 45), S. 719 (Nr. 2).
54 Rumeli Demiryollarının Umur-u Nakliyesi Hakkında Nizamname,

in türkischen Buchstaben abrufbar unter www.mevzuat.gov.tr.
55 Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870, 419.
56 Gesetz vom 14. 6. 1937, Nr. 3259 (RG T: 24/6/1937, Sayı: 3639).
57 Gesetz vom 14. 10. 1983, Nr. 2920 (RG T: 19/10/1983, Sayı: 18196).
58 Grundlegend zum türkischen Luftbeförderungsrecht Ülgen, Hava

 Taşıma Sözleşmesi, İstanbul 1987. 
59 Gesetz vom 20. 4. 2004, Nr. 5136 (RG T: 28/4/2004, Sayı: 25446). Die

Materialien zum Gesetzgebungsverfahren sind zu finden bei Damar,
Deniz Ticareti Hukukunda Yasama Çalışmaları (20 Nisan 2004 Tarih-
li Kanun ve 1996 LLMC Protokolü), Deniz Hukuku Dergisi Yıl: 6 – 7
(2001 – 2002), Sayı: 1 – 4, S. 111.
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lament kürzlich einen kleinen Eingriff in manche Bestimmun-
gen des Seehandelsrechts vorgenommen. In den türkischen
Schifffahrtskreisen ist wiederholt betont worden, diese Re-
form sei von internationalen Kreditmärkten angeregt worden.
Da es sich vornehmlich um Bestimmungen zur Auslandsvoll-
streckung von Schiffshypotheken und Schiffsgläubigerrech-
ten handelt, wird hier nicht näher darauf eingegangen.60 Es
bleibt nur anzumerken, dass die korrigierten Bestimmungen
in den deutschen Originalfassungen unverändert in Deutsch-
land fortgelten. Im Verlauf des gesamten Verfahrens ist offen-
sichtlich übersehen worden, dass Anlass des Eingriffes nicht
der Text der Vorschriften, sondern deren willkürliche Anwen -
dung durch die türkischen Gerichte gewesen ist. Es erscheint
fragwürdig, ob die vorgenommene Reform, zum Verständnis
des Originalsinns beigetragen hat.

Davon abgesehen soll die grundsätzliche Reform des
Seefrachtrechts durch das THGB-E erwirkt werden. Nach-
folgende Ausführungen sollen einen Überblick zu den
 wesentlichen Neuerungen in diesem Bereich vermitteln.

2. Schiffsmiete und Zeitcharter

a) Allgemeine Bestimmungen zur Schiffsmiete
In den Art. 1119 – 1130 THGB-E wird erstmals die

Schiffsmiete geregelt. Als Vorbilder für diese Regelung haben
die Bestimmungen des französischen, niederländischen und
norwegischen Rechts gedient. Ebenfalls durchgehend berück-
sichtigt worden ist das Barecon 2001 Formular, das auch in
der türkischen Praxis oft herangezogen wird.

Mit wenigen nachgiebigen Vorschriften wird der Ver-
such unternommen, einige Grundregeln aufzustellen. Dem-
nach wird mit diesem entgeltlichen Vertrag der Besitz des
Schiffes dem Mieter überlassen (Art. 1119 Abs. 1). Der
 Vermieter hat das Schiff im seetüchtigen Zustand und dem
Verwendungszweck entsprechend geeignet bereit zu stellen
(Art. 1123) und Kosten für Mängel zu tragen (Art. 1124
Abs. 1). Der Mieter tritt gegenüber der Besatzung als Arbeit-
geber auf (Art. 1127). Er darf das Schiff dessen Verwendungs-
zweck entsprechend und innerhalb der vertraglich gezogenen
Grenzen beliebig verwenden (Art. 1125). Er hat jedoch den
Eigner von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die
im Rahmen der Verwendung des Schiffes auftreten (Art. 1122).
Die Miete ist im Zweifelsfall monatlich im Voraus zu zahlen
(Art. 1128 Abs. 1). Kann das Schiff wegen Mängel, die der
Vermieter zu vertreten hat, länger als 24 Stunden nicht ver-
wendet werden, so ist ab diesem Zeitpunkt keine Miete zu
entrichten (Art. 1124 Abs. 1). Der Mieter ist verpflichtet, für
»den, wen es angeht« sowohl Schiffskasko als auch Haft-
pflichtversicherung (P&I) zu nehmen (Art. 1126). Ist das
Schiff in der Türkei zum Register gemeldet, so wird die Vor-
merkung des Mietvertrags zugelassen (Art. 1121 Abs. 1). Wird
einem ausländischen Schiff unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Führung der türkischen Flagge vorübergehend gestat-
tet,61 so wird der zugrundeliegende Mietvertrag ebenfalls
 registriert (Art. 941 Abs. 3 und Art. 1121 Abs. 1).

b) Allgemeine Bestimmungen zur Zeitcharter
Ebenfalls in nur wenigen, nachgiebigen Bestimmungen

traut sich der THGB-E in Art. 1131 – 1137 an den Zeitchar -
tervertrag heran. Auch hier sind rechtsvergleichend die Be-
stimmungen im französischen, niederländischen und norwe-
gischen Recht berücksichtigt worden, ebenso wie die in der
Praxis verbreiteten NYPE und Baltime Formulare.

Der Vertrag wird definiert als entgeltliche Überlas-
sung des kommerziellen Managements an den Zeitcharterer
(Art. 1131 Abs. 1). Sogleich klargestellt wird dann, dass der
Eigner das technische Management und somit den Besitz des
Schiffes beibehält (Art. 1131 Abs. 2). Der Eigner ist verpflich-
tet, das Schiff im see-, reise- und ladungstüchtigen Zustand
und dem Verwendungszweck entsprechend am vereinbarten
Ort zum vereinbarten Termin bereitzustellen (Art. 1133). Der
Zeitcharterer erhält im Rahmen des kommerziellen Manage-
ments das Recht, im eigenen Namen Verträge über die be-
stimmungsgemäße Verwendung des Schiffes abzuschließen
(Art. 1134 Abs. 1). Der Kapitän ist verpflichtet, Anweisungen
des Zeitcharterers, die im Rahmen des kommerziellen Mana -
gements erteilt werden, zu befolgen (Art. 1134 Abs. 2). Sämt-
liche Kosten des kommerziellen Einsatzes, einschließlich der
Brennstoffkosten trägt der Zeitcharterer (Art. 1135). Er haftet
zugleich für sämtliche Schäden, die sich aus der kommerziel-
len Verwendung des Schiffes ergeben (Art. 1137 Abs. 1). Die
Vergütung ist mangels anderweitiger Vereinbarung monatlich
im Voraus zu zahlen (Art. 1136 Abs. 1). Ist der kommerzielle
Einsatz des Schiffes länger als 24 Stunden verhindert, so ist ab
diesem Zeitpunkt kein Entgelt zu zahlen (Art. 1136 Abs. 2).

c) Sicherungsrechte des Eigners
Welche Sicherungsrechte dem Eigner unter dem Miet-

bzw. Zeitchartervertrag zustehen sollen, ist lange erörtert
worden. Vertreter der Schiffseigner haben selbst in den parla-
mentarischen Ausschüssen noch auf eine dingliche Sicherheit
gedrängt, die an sämtlichen an Bord befindlichen Sachen ent-
stehen sollte, gleichgültig ob diese Sachen sich im Eigentum
des Schuldners befinden oder nicht. Der Ausschuss hat zwar
das Schutzbedürfnis der Schiffseigner anerkannt. Dennoch
konnte eine dermaßen weitgehende dingliche Sicherheit nicht
anerkannt werden. Vielmehr ist in Art. 1128 Abs. 2 (Miete)
und Art. 1136 Abs. 3 (Zeitcharter) eine Kompromisslösung
ausgearbeitet worden, die sämtliche gegensätzlichen Interes-
sen zu vereinen versucht.

Demnach werden dem Eigner unter beiden Arten von
Verträgen drei verschiedene Sicherheiten gewährt: (1) Zu-
nächst steht dem Eigner an den beweglichen Sachen und Wert-
papieren des Mieters bzw. Zeitbefrachters das Retentionsrecht
gemäß Art. 950 tZGB zu. Mithin ist der Eigner berechtigt,
sein Pfandrecht beispielsweise an dem vom Schuldner an Bord
gebrachten Bunkeröl geltend zu machen. (2) Sodann ist die
Frachtforderung, die dem Schuldner aufgrund eines von ihm
abgeschlossenen Frachtvertrags zusteht, dem Eigner gemäß
Art. 954 tZGB verpfändet. Hat der Zeitchar terer die Fracht
aufgrund der seinerseits abgeschlossenen Frachtverträge noch
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60 Überblick und Kritik zu den einzelnen Bestimmungen bei Atamer,
Legislación, Jurisprudencia y Bibliografía en Derecho Marítimo  Turco
2004 – 2006, in: Arroyo (Director), Anuario de Derecho Maritimo
2007, Vol. XXIV, S. 486 f. (III 2); ders., (oben Fn. 34), Deniz Hukuku
Dergisi 6 – 7/1 – 4, S. 89 f.; ders., (oben Fn. 38), XXIII. Sempozyum,
S. 216 ff. (Nr. 4).

61 Art. 824 Abs. 2 THGB = Art. 941 Abs. 2 THGB-E; diese Bestim-
mungen sind übernommen aus Art. 11 des (deutschen) Gesetzes über
das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnen-
schiffe (Flaggenrechtsgesetz) vom 8. 2. 1951, BGBl. 1951 I, S. 79 =
BGBl. 1951 II, S. 6; zur Begründung vgl. Entwurf nebst Begründung
und Änderungsvorschlag, Verhandlungen des Deutschen Bundestages,
I. Wahlperiode 1949, Anlagen zu den Stenographischen Berichten,
Nr. 893, S. 10 (I); Mündlicher Bericht des Ausschusses für Verkehrs-
wesen, Verhandlungen des Deutschen Bundestages, I. Wahlperiode
1949, Anlagen zu den Stenographischen Berichten, Nr. 1557, S. 1.
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nicht eingezogen, so ist der Eigner berechtigt, gegenüber dem
Frachtschuldner sein Forderungspfandrecht geltend zu
 machen. (3) Schließlich ist der Eigner auch berechtigt, das
 Retentionsrecht auszuüben, das seinem Schuldner (d.h. dem
Mieter oder Zeitbefrachter) für die Fracht zusteht, die dem
Schuldner aufgrund der seinerseits abgeschlossenen Fracht-
verträge geschuldet wird. Mithin ist es dem Eigner gestattet,
das Pfandrecht beispielsweise des Zeitbefrachters gegenüber
dem Frachtschuldner geltend zu machen. In den letzten bei-
den Fällen wird der Frachtschuldner durch gutgläubige Zah-
lung an seinen Gläubiger (d.h. den Mieter oder Zeitbefrach-
ter) befreit. Andererseits darf der Eigner in beiden Fällen seine
Rechte nur in der Höhe der im Frachtvertrag geschuldeten
Fracht geltend machen. Beläuft sich die gesamte fällige Zeit-
fracht beispielsweise auf € 1 Million, die an den Zeitbefrachter
unter dem Frachtvertrag geschuldete Fracht jedoch auf € 100
Tausend, so ist der Eigner gegenüber dem Frachtschuldner be-
rechtigt, die Pfandrechte an Forderung und Ladung nur in
Höhe von € 100 Tausend geltend zu machen.

3. Raumfracht- und Stückgutverträge

a) Anpassung an IÜK
Dem Leitmotiv des THGB-E folgend, das innerstaat -

liche Recht an die IÜK wörtlich anzupassen,62 sind zunächst
sämtliche Vorschriften, die aus dem Brüsseler IÜK von 1924
mittels des SFrÄG von 1937 in das THGB übernommen sind,
einzeln nach eventueller Abweichung geprüft worden. In die-
sem Rahmen sind etwa folgende Übersetzungsfehler bzw.
Übertragungsfreiheiten im SFrÄG entdeckt worden63: die
Übersetzung von »chargeur« (Art. 1(a)) abwechselnd mit
»Befrachter« und »Ablader« entspricht nicht dem Original-
text, obwohl damit eine der Praxis des FOB-Kaufs ent -
sprechende Trennung zwischen dem Vertragspartner und dem
tatsächlichen Warenlieferanten im Ladehafen getroffen wird.
Die Begriffe »document similaire formant titre« (Art. 1(b)),
»á la garde« und »aux soins« (Art. 3 § 2) fehlen in der Über-
setzung (§ 606 dHGB = Art. 1061 THGB). Die zweite Fiktion
in § 610 Abs. 3 dHGB (= Art. 1065 Abs. 3 THGB) fehlt in
Art. 3 § 6 Abs. 1 – 3 des Originaltextes. Das Gebot der Zu-
sammenarbeit bei Ladungsschäden (Art. 3 § 6 Abs. 5 Brüsse-
ler IÜK) fehlt in der Übersetzung. Die Haftungsgrundsätze in
Art. 4 § 2 decken sich nicht vollständig mit § 606 – 608 dHGB
(= Art. 1061 –1063 THGB). Schließlich ist die beschränkte
Haftung pro Packung oder Einheit im IÜK auf 100 Gold-
pfund bemessen (Art. 4 § 5 i.V.m. Art. 9 Abs. 1), was 1988
 einem Gegenwert von 6.630,50 Englische Pfund entsprach.64

Hingegen beträgt der Gegenwert in Art. 1114 THGB beim
gegenwärtigen Umrechnungskurs gerade etwa 5 Cent (0,10
TRY). Ersichtlich hat sich der deutsche Gesetzgeber bei der
Übernahme in 1937 einige Freiheiten zugestanden, denen der
türkische Gesetzgeber vollkommen unbewusst gefolgt ist.
Diese und weitere Unterschiede zwischen dem Originaltext
und dem THGB sind von dem Ausschuss nicht für sinnvoll
befunden worden.

Sodann wurde beschlossen, dass das Brüsseler Proto-
koll vom 23. 2. 1968 (»Visby Regeln«) in der Fassung des Lon-
doner Protokolls vom 21. 12. 1979 (»V/LP«) ratifiziert wird.
Vor dem Hintergrund dieses Beschlusses ist der THGB-E
ebenfalls mit dem V/LP vollständig in Einklang gebracht
 worden. Demnach wurden die Bestimmungen zur Beweis-
kraft des Konnossements (Art. 1 Abs. 1 V/LP → Art. 1239
Abs. 3), zur einjährigen Ausschlussfrist (Art. 1 Abs. 2 und 3

V/LP → Art. 1188), zur Haftungsbeschränkung pro Packung
oder Einheit (Art. 2 V/LP → Art. 1186), sowie zur An-
spruchskonkurrenz und Haftung der Leute (Art. 3 V/LP →
Art. 1190) vollständig neu formuliert.

Wo das Brüsseler IÜK selbst in der Fassung des V/LP
schweigt, ist als Lückenfüller das Hamburger IÜK vom 31. 3.
1978 (»HH-IÜK«) herangezogen.65 Dabei ist stets darauf
Rücksicht genommen worden, dass sich die aus dem 
HH-IÜK übernommenen Bestimmungen nicht im Konflikt
mit dem Brüsseler IÜK in der Fassung des V/LP befinden.
Nach Maßgabe dieser Grundsätze in den THGB-E über -
nommen worden sind die Bestimmungen über die Definition
des Haftungszeitraums (Art. 4 HH-IÜK → Art. 1178 Abs. 3),
die Haftung für Verspätungsschäden (Art. 5 HH-IÜK →
Art. 1178 Abs. 2), die Decksladung (Art. 9 HH-IÜK →
Art. 1151),66 die Haftung des ausführenden Beförderers
(Art. 10 HH-IÜK → Art. 1191) und die Geltung von Rever-
sen und anderen Garantien für die Ausstellung unrichtiger
Konnossemente (Art. 17 HH-IÜK → Art. 1241).67

Für die verbleibenden Vorschriften des THGB zum
Seefrachtrecht, die nicht bereits durch IÜK behandelt wer-
den, hat der Ausschuss folgende neuen Regelungen eingeführt
bzw. Änderungen vorgenommen.

b) Gliederung
Die Gliederung der Güterbeförderungs- bzw. Fracht-

verträge in Reise- bzw. Raumfrachtverträge und Stückgut -
verträge ist beibehalten worden (§ 556 dHGB = Art. 1016
THGB = Art. 1138). Beide Vertragstypen werden im Wesent-
lichen von denselben Vorschriften beherrscht; Abweichungen
bestehen vornehmlich im Bereich der Liegezeit und Vertrags-
kündigung, sowie im Anwendungsbereich der zwingenden
Bestimmungen.

Die inhaltliche Systematik des Vierten Abschnittes über
das »Frachtgeschäft zur Beförderung von Gütern« im dHGB
und THGB wird im THGB-E beibehalten. Demnach kom-
men im Ersten Titel zunächst »Allgemeine Bestimmungen«
zu den Frachtverträgen (Art. 1138 – 1141; vgl. §§ 556 – 559,
§ 663 b dHGB und Art. 1016 – 1019 THGB). Dem folgt der
Zweite Titel über »Beladung und Löschung« (Art. 1142 –
1177; vgl. §§ 560 – 605 dHGB und Art. 1020 – 1060 THGB).
Der Dritte Titel behandelt die »Haftung und Rechte des Ver-
frachters« (Art. 1178 – 1207; §§ 606 – 627, 658 – 661 dHGB und
Art. 1061 – 1081, 1112 – 1115 THGB). Der neu eingeführte
Vierte Titel sieht nur eine Bestimmung zur »Haftung des Be-
frachters und Abladers« vor (Art. 1208). Im Fünften Titel ste-
hen die Vorschriften über die »Auflösung des Frachtvertrags
wegen zufälliger Ereignisse« (Art. 1209 – 1227; §§ 628 – 641
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62 Dazu ausführlich Atamer, Reform (oben Fn. 2), S. 102 (D II 1).
63 Dazu bereits kurz Atamer, Reform (oben Fn. 2), S. 99 (B IV).
64 The »Rosa S« [1988] 2 Lloyd’s Rep. 574 (Q.B.).
65 Dazu bereits kurz Atamer, Reform (oben Fn. 2), S. 108 (D III 2).
66 Der türkische Kassationshof folgt in ständiger Rechtsprechung ohne-

hin schon diesen Grundsätzen, vgl. Atamer, Yargıtay 11. Hukuk
 Dairesinin 31/1/1991 Tarihli Kararı Hakkında Not, in: Aybay, Deniz
Ticaret Hukuku ile ilgili -notlandırılmış- Yargıtay Kararları, İstanbul
2000, S. 216.

67 Auch diese Problematik hat der türkische Kassationshof durch aus-
drückliche Bezugnahme auf Art. 17 HH-IÜK gelöst, vgl. Atamer,
 Temiz Konişmento Karşılığı Garanti Mektubu, İstanbul Barosu
 Dergisi 1988, Cilt: 62, Sayı: 7 – 8-9, s. 495; Aybay, Garanti Mektubuy-
la İlgili Son Gelişmeler (Deniz Hukuku Derneği 1994 Yılı Son
 Semineri),  İstanbul 1994.
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dHGB und Art. 1082 – 1096 THGB).68 Dem folgt der Sechste
Titel über »Konnossemente und andere Papiere des Seetrans -
ports« (Art. 1228 – 1242; §§ 642 – 657 dHGB und Art. 1097 –
1111 THGB). Die »Zwingenden Bestimmungen« sind im
Siebten Titel angeführt (Art. 1243 – 1245; §§ 662 – 663 a dHGB
und Art. 1116 – 1118 THGB).

c) Überseekaufverträge und Frachtvertrag
Ein weiteres Hauptanliegen des Ausschusses war es, das

Seefrachtrecht mit den übergeordneten Bereichen des Über-
seekaufrechts und des internationalen Zahlungs- insbesonde-
re Akkreditivverkehrs in Einklang zu bringen. Schließlich darf
nicht übersehen werden, dass kein Seetransport stattfinden
kann, wenn keine Waren verkauft werden, die »über See« zu
befördern sind. Als 1858 – 1860 das »Seehandelsrecht« des
ADHGB beraten wurde, war weder das Überseekaufrecht
einheitlich geregelt, noch der internationale Zahlungsverkehr
durch Akkreditive in der heute geltenden Form eingeführt.
Deshalb ist der Ausschuss hier zunächst auf die aktuellen
rechtstatsächlichen Grundlagen zurückgegangen.

In der ganz überwiegenden Anzahl aller Fälle liegt dem
Seefrachtvertrag ein Überseekaufvertrag zugrunde.69 Diese
Verträge werden nach weitverbreiteter Usanz auf FOB oder
CIF bzw. CFR Basis abgeschlossen. Handelt es sich beim
 zugrundeliegenden Kaufgeschäft um einen FOB Kauf, so ist
der Käufer unter dem Kaufvertrag verpflichtet, den Seefracht-
vertrag abzuschließen. Mithin tritt dem Verfrachter der »Käu-
fer des Kaufvertrags« als »Befrachter des Seefrachtvertrags«
entgegen. Nimmt dieser im Löschhafen die Ladung entgegen,
so ist der »Käufer/Befrachter« zugleich »Empfänger« im See-
frachtrecht. Deshalb ist dieser dem Verfrachter gegenüber
 keine dritte Person, also kein »Drittempfänger«, sondern Ver-
tragspartei. Hingegen wird dem Verfrachter im Ladehafen der
Verkäufer als dritte Person gegenüber stehen und die Ladung
andienen. Daher nimmt dieser im Seefrachtrecht die Stellung
eines »Drittabladers« ein.

Andererseits übernimmt es unter einem CIF/CFR Ver-
trag der Verkäufer, den Seefrachtvertrag abzuschließen.
 Mithin erscheint in dieser Konstellation der »Verkäufer des
Kaufvertrags« als »Befrachter des Seefrachtvertrags«. Dient
dieser im Ladehafen die Ladung an, so ist er zugleich »(Be-
frachter-)Ablader«, nicht aber »Drittablader«. Dagegen wird
der Käufer eines CIF/CFR Vertrags im Löschhafen die Güter
entgegennehmen. Dieser »Käufer des Kaufvertrags« ist nicht
Partei des Seefrachtvertrags und somit eine dritte Person, also
»Drittempfänger« nach Seefrachtrecht. Nach ganz h.M. han-
delt sich der Frachtvertrag in solchen Fällen um einem Vertrag
zugunsten des Drittempfängers.70

Vor diesem rechtstatsächlichen Hintergrund ist die vom
deutschen Gesetzgeber bereits im ADHGB von 1861 ge -
troffene Unterscheidung geradezu ein Geniestreich: Der
(Dritt-)Ablader ist berechtigt, die Ausstellung des Konnosse-
ments zu fordern (Art. 644 Abs. 1 ADHGB = § 642 Abs. 1
dHGB = Art. 1097 Abs. 1 THGB = Art. 1228 Abs. 2); das
Konnossement ist maßgeblich für das Rechtsverhältnis zwi-
schen dem Verfrachter und dem Drittempfänger (Art. 653
Abs. 1 ADHGB = § 656 Abs. 1 dHGB = Art. 1110 Abs. 1
THGB = Art. 1237 Abs. 1); schließlich bleiben aber der Ver-
frachter und Befrachter als Vertragsparteien an die Be -
stimmungen des Frachtvertrags gebunden (Art. 653 Abs. 3
ADHGB = § 656 Abs. 3 dHGB = Art. 1110 Abs. 3 THGB =
Art. 1237 Abs. 2). Weder das Brüsseler IÜK noch das 
HH-IÜK befinden sich auf diesem Stand.

Der Ausschuss hat den Standpunkt vertreten, dass zahl-
reiche Streitfragen und Problembereichedes geltenden Rechts,
insbesondere die Rechtsstellung des Drittempfängers nach
Maßgabe dieser rechtstatsächlichen Grundlagen zu behandeln
sind.

d) Bezugnahme im Konnossement auf den 
Frachtvertrag

In der Praxis ist es weit verbreitet, in einem nur spärlich
ausgestellten Konnossement Bezug zu nehmen auf den zu-
grundeliegenden Frachtvertrag, ausgewiesen durch eine Char-
terpartie (»C/P«; vgl. § 557 dHGB = Art. 1017 THGB =
Art. 1139).71 In solchen Fällen ist der Verfrachter oftmals
 bemüht, Klauseln der C/P z.B. über anwendbares Recht, Ge-
richtsstand, Schiedsgerichtsbarkeit oder Haftung für Fracht
auch dem Drittempfänger im Löschhafen entgegenzusetzen.
Ob und in wie weit solche Incorporation Klauseln wirksam
sind, ist gegenwärtig umstritten. Der THGB-E möchte diese
Frage nach Maßgabe der Incoterms 1990 CIF/CFR A 8
Abs. 372 und Art. 25 der Einheitlichen Richtlinien für Doku-
menten-Akkreditive (UCP 500) lösen. Eine entsprechende
Bestimmung sieht gegenwärtig Art. 1150 Abs. 2 THGB vor.

Enthält das Konnossement eine Incorporation Klausel,
so ist gemäß Art. 1237 Abs. 3 S. 1 bei der Begebung des Kon-
nossements zugleich die in Bezug genommene C/P anzudie-
nen. Ist dies nicht geschehen, so sind die Bestimmungen der
C/P in keinem Fall für den Drittempfänger verbindlich. Er -
leidet der Verfrachter deshalb einen Schaden, so steht ihm ein
diesbezüglicher Ersatzanspruch gegen seinen Vertragspartner,
also den Befrachter zu.

Selbst wenn jedoch die C/P mit dem Konnossement
begeben ist, bedeutet dies noch nicht, dass sämtliche Bestim-
mungen der C/P gegen den Drittempfänger durchsetzbar
sind. Vielmehr greifen nur solche Bestimmungen ein, die
 ihrem Wortlaut und Sinn nach auch auf den Drittempfänger
anwendbar sind. Falls die C/P z.B. vorsieht »all disputes bet-
ween owners and charterers are subject to arbitration in Lon-
don«, so ist diese Schiedsklausel für den Drittempfänger nicht
verbindlich. Heißt es dagegen in der C/P »any and all dispu-
tes arising from or in connection with the carriage under this
C/P are subject to arbitration in London«, dann ist auch der
Drittempfänger an die Schiedsklausel gebunden.73

e) Schuldner der Fracht und Anweisung an
 Drittempfänger

Wer dem Verfrachter gegenüber Schuldner der Fracht
ist, wird im gegenwärtigen Recht nicht deutlich ausgespro-
chen. § 614 dHGB (= Art. 1069 THGB) belastet den Empfän-
ger, gleichgültig ob dieser zugleich Befrachter ist oder nicht,
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68 Meinen Antrag, diese Bestimmungen ersatzlos zu streichen, hat der
Ausschuss ohne wissenschaftliche oder praktische Begründung abge-
lehnt.

69 Vgl. zu diesem Ansatz bereits Atamer, Liegezeit und Liegegeld im
Seerecht, (Diss. Hamburg 1999), Hamburg 2000, § 15 I.

70 Ausführliche Nachweise zur deutschen und türkischen Lehre bei
 Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), S. 25 Fn. 69.

71 Vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), S. 316, 322 f., 324 ff.
72 Dass diese Vorschrift sodann in Incoterms 2000 gestrichen wurde, ist

ohne Einfluss auf den THGB-E geblieben.
73 Vgl. Damar, Konişmentodan Çarter Partiye Atıfla Tahkim Sözleşme-

sinin Kurulması Meselesi ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükmünün
Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:
2006, Sayı: 2, S. 247 – 271.
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wenn er die Güter annimmt. Nach heute h.M. soll mit An-
nahme der Güter »eine kraft Gesetz eintretende befreiende
(privative) Schuldübernahme«74 stattfinden. Erst ganz zum
Schluss dieser Bestimmungen wird dann aber in § 627 Abs. 1
dHGB (= Art. 1081 Abs. 1 THGB) klargestellt, dass grund-
sätzlich doch der Befrachter zur Zahlung der Fracht ver-
pflichtet ist. Diese Regelung ist mit Unklarheiten behaftet und
hat sowohl im deutschen als auch im türkischen Recht zu
zahlreichen Streitigkeiten geführt.

Der THGB-E versucht hier einen neuen, dem allge-
meinen Schuldrecht entsprechenden Weg zu gehen. Zunächst
wird in Art. 1200 als Grundregel klargestellt, dass der Be-
frachter Schuldner der Fracht ist. Dieser hat den Frachtvertrag
abgeschlossen; mithin ist dieser Gläubiger der Beförderungs-
leistung des Verfrachters und muss als Gegenleistung die
Fracht entrichten.

Ob und inwieweit diese Schuld auf den »Empfänger«
im Löschhafen übergehen kann, ist in Art. 1203 gesondert
 geregelt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem »Empfän-
ger«, der den Vertrag abgeschlossen hat, und somit bereits als
»Befrachter« auftritt, und dem »Drittempfänger«, der als
 selbständiger Begünstigter im Löschhafen die Ladung auf-
grund des Vertrags, Konnossements oder Seefrachtbriefs ab-
nimmt. Handelt es sich bei dem »Empfänger« zugleich um
den »Befrachter«, so haftet dieser für die Fracht bereits gemäß
Art. 1200 als »Befrachter«. Mithin wird die Haftung des »Be-
frachter-Empfängers« in Art. 1200 bereits mitbestimmt. Übrig
bleibt somit der »Drittempfänger« und die Frage, ob und in
wie weit die von dem Befrachter geschuldete Fracht auf diesen
übergehen kann. Nur dieser Tatbestand wird in Art. 1203
 behandelt.

Zum Verständnis dieser Regel ist die oben (D VI 3 c)
hervorgehobene rechtstatsächliche Grundlage zu berücksich-
tigen. Unter einem FOB Kaufvertrag ist der Käufer verpflich-
tet, den Seefrachtvertrag abzuschließen. Mithin tritt der Käu-
fer des Kaufvertrags als Befrachter des Seefrachtvertrags auf.
Nimmt dieser im Löschhafen zugleich die Ladung entgegen,
so ist er »Befrachter-Empfänger« – nicht aber »Drittemp -
fänger«. Daher greift in diesem Fall wieder die Grundregel
des Art. 1200 ein, wonach der Käufer-Befrachter die Fracht
 schuldet.

Andererseits übernimmt unter einem CIF/CFR Ver-
trag der Verkäufer den Abschluss des Seefrachtvertrags. Mit-
hin erscheint in dieser Konstellation der Verkäufer des Kauf-
vertrags zugleich als Befrachter des Seefrachtvertrags. Die
Buchstaben F bzw. FR (freight) verpflichten den Verkäufer
bereits unter dem Kaufvertrag, die Fracht an den Verfrachter
zu zahlen. Hingegen ist unter einem CIF/CFR Kauf der im
Löschhafen abnehmende Käufer ausschließlich »Drittemp-
fänger«. Wenn nun bereits der Kaufvertrag vorsieht, dass die
Fracht vom Verkäufer/Befrachter zu zahlen ist, und nach der
seerechtlichen Grundregel ebenfalls der Verkäufer/Befrachter
als vertragsschließender Partner des Verfrachters die Fracht
zahlen muss, so ist nicht ersichtlich, wie sich hier der Gesetz-
geber einmischen und eine »befreiende (privative) Schuld-
übernahme« zu Lasten des Drittempfängers eintreten lassen
kann. Dies widerspricht nicht nur dem zugrundeliegenden
Überseegeschäft, sondern auch dem übergeordneten Grund-
satz, demzufolge der Drittempfänger als Begünstigter unter
einem Vertrag zugunsten Dritter auftritt.75 Wie der Begüns -
tigte eines solchen Vertrags aufgrund gesetzgeberischen Ein-
griffs plötzlich zum Schuldner werden soll, ist nicht nachvoll-
ziehbar. Somit ist festzuhalten, dass nach den Bestimmungen

des CIF/CFR Kaufs der Verkäufer/Befrachter zur Zahlung
der Fracht verpflichtet ist und bleibt, demzufolge der Käufer/
Drittempfänger im Löschhafen gegen rechtswidrige Fracht-
forderungen geschützt werden muss.

Eine andere Frage ist es, ob der Käufer/Drittempfänger
nicht ermächtigt werden könnte, die Fracht im Löschhafen
zu zahlen. Dies würde zwar der tatsächlichen Ausgestaltung
der CIF/CFR Verträge widersprechen, ließe sich aber juris-
tisch nach Maßgabe der »Anweisung« konstruieren. Auf die-
ser Grundlage ist denn auch Art. 1203 geformt worden.
Wünscht der Befrachter als vertraglicher und gesetzlicher
Schuldner der Fracht, dass der Drittempfänger die Zahlung
übernimmt, so kann dies nur durch eine Anweisung (vgl.
§§ 783 ff. BGB und Art. 457 ff. tOGB) geschehen. Dabei wäre
die Grundregel des § 783 BGB sinngemäß wie folgt zu über-
tragen: »Händigt der Befrachter eine Urkunde, in der er den
Drittempfänger anweist, die Fracht an den Verfrachter zu
 leisten, dem Verfrachter aus, so ist dieser ermächtigt, die Leis-
tung bei dem Angewiesenen (= Drittempfänger) im eigenen
Namen zu erheben; der Angewiesene (= Drittempfänger) ist
ermächtigt, für Rechnung des Anweisenden (= Befrachter) an
den Anweisungsempfänger (= Verfrachter) zu leisten.« Beim
»Aushändigen der Urkunde« wird es sich regelmäßig um das
Konnossement oder den Seefrachtbrief handeln mit der sach-
lich notwendigen Änderung, dass die Aushändigung umge-
kehrt stattfindet. Fehlt es an einer »Urkunde«, so ist diese
durch die Vereinbarung im Frachtvertrag zu ersetzen. Mithin
ist im Vertrag, Konnossement oder Seefrachtbrief ausdrück-
lich vorzusehen, dass der Drittempfänger zur Zahlung ange-
wiesen wird. In diesem Zusammenhang gewinnt die bereits
besprochene Geltung einer Incorporation Klausel umso mehr
an Bedeutung. Wie oben (D VI 3 d) erläutert, ist es gemäß
Art. 1237 Abs. 3 S. 1 auch für die Gültigkeit der Anweisung
nicht ausreichend, dass das Konnossement einen Verweis auf
die C/P enthält. Vielmehr muss die C/P zusammen mit dem
Konnossement an den Drittempfänger übertragen worden
sein. Somit wird dem Käufer/Drittempfänger die Gelegenheit
eingeräumt, bei Erhalt des Konnossements mit C/P zu prüfen,
ob sich hieraus eine Anweisung ergibt. Auch hier ist aber wie-
der zu berücksichtigen, wie die entsprechenden Bestimmun-
gen der C/P gestaltet sind: ist nach der C/P »freight payable
by the charterers« so ist darin keine Anweisung zu erblicken,
so dass auch die Annahme eines Konnossements mit Verweis
auf diese C/P keine Annahme einer Anweisung darstellen
würde. Lautet die C/P dagegen »freight payable at destina-
tion«, so würde dies eine Anweisung an den Drittempfänger
darstellen. Wünscht der Käufer/Drittempfänger eine solche
Anweisung nicht anzunehmen, so wird er bereits nach Kauf-
und Akkreditivrecht die Dokumente zurückweisen und den
Verkäufer wegen Nichterfüllung verklagen können. Nimmt
er dagegen die Unterlagen in Kenntnis der Anweisung an und
verlangt er aufgrund dieser Unterlagen die Auslieferung der
Ladung, so ist darin eine Annahme der Anweisung i. S. v. 784
BGB und Art. 458 tOGB zu erblicken.

Vergleicht man vor dem Hintergrund dieser Erkennt-
nisse die Bestimmungen in Art. 627 – 629 ADHGB = §§ 625 –
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74 Vgl. nur Prüssmann, Seehandelsrecht, München 1968, § 614 D 1 a,
S. 596; Rabe (oben Fn. 50), § 614 Rn. 10.

75 Ausführliche Nachweise zur deutschen und türkischen Lehre bei
 Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), S. 25 Fn. 69.
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627 dHGB = Art. 1079 – 1081 THGB, so ist unschwer zu er-
kennen, dass hier dieselben Regeln formuliert sind, die in
§§ 787 – 789 BGB und Art. 458 – 461 tOGB als allgemeine
Grundsätze der Anweisung ausgesprochen sind.76

f) Liegezeit und Liegegeld
Der Ausschuss ist einem Ruf aus der Lehre77 gefolgt, das

Recht der Liegezeit und des Liegegeldes nach Maßgabe der
schuldrechtlichen Grundlagen zu gestalten.78 Deshalb sind die
diesbezüglichen Vorschriften für den Reisefrachtvertrag größ-
tenteils neu formuliert worden. Ebenso wie im gegenwärtigen
Recht sind die Bestimmungen für den Lade- und Löschhafen
gesondert aber inhaltsgleich verfasst worden.

Zunächst wird der Ort definiert, an dem das Schiff be-
reit zu stellen ist (Art. 1142; Art. 1166). Dies ist vornehmlich
der im Vertrag ausgewiesene Ort; ist im Vertrag nur der Hafen
oder Bezirk allgemein benannt worden, so hat das Schiff an
dem für diesen Hafen oder Bezirk vorgesehenen Warteplatz
auf die Benennung des Lade- bzw. Löschplatzes zu warten.79

Mit der Ankunft des Schiffes an diesem Ort ist der Verfrach-
ter berechtigt, die Bereitschaftsanzeige zu erstatten (Art. 1152
Abs. 2; Art. 1168 Abs. 2).80 Die Anzeige ist formlos, aber
empfangsbedürftig (Art. 1152 Abs. 5; Art. 1168 Abs. 5).81

Nach Erhalt der Anzeige hat der Berechtigte (Art. 1152
Abs. 4; Art. 1168 Abs. 4) dem Verfrachter den Lade- bzw.
Löschplatz zu benennen; die Verfügungen der Hafenbehörde
gelten als solche des Anweisungsberechtigten; kann der An-
weisung nicht gefolgt werden, so hat das Schiff an dem für
diesen Hafen oder Bezirk vorgesehenen Warteplatz weiterhin
zu warten (Art. 1152 Abs. 3; Art. 1168 Abs. 3).82 Haben die
Parteien bereits im Vertrag ausdrücklich den Tag bestimmt, an
dem die Beladung oder Löschung zu beginnen hat, so ist  keine
Anzeige erforderlich (Art. 1152 Abs. 1; Art. 1168 Abs. 1).83

Die Liegezeit (= Lade- bzw. Löschzeit) beginnt am
 ersten Werktag, der auf den Tag des Zugangs der Bereit-
schaftsanzeige folgt84; wird mit der Beladung bzw. Löschung
bereits vorher begonnen, so läuft auch die Liegezeit von die-
sem Zeitpunkt an (Art. 1153 Abs. 1; Art. 1169 Abs. 1).85 Ist die
Dauer der Liegezeit nicht vertraglich bestimmt, so gilt als
 Liegezeit die bei durchgehend 24-stündiger Beladung bzw.
Löschung die zum Laden bzw. Löschen tatsächlich erforder-
liche Zeit, wobei Rücksicht zu nehmen ist auf die örtlichen
Gegebenheiten (Art. 1153 Abs. 2; Art. 1169 Abs. 2).86 Mangels
gegenteiliger Vereinbarung ist die Liegezeit unentgeltlich
(Art. 1153 Abs. 3; Art. 1169 Abs. 3).87

Ebenso wie nach geltendem Recht88 stellt auch nach
dem THGB-E weder die Abladung im Ladehafen noch die
Abnahme im Löschhafen eine Schuldnerpflicht dar. Mithin
geraten der Befrachter, Ablader und Empfänger, wenn sie die
Abladung oder Abnahme vorübergehend verhindern, in Gläu -
bigerverzug. Deshalb sieht auch der THGB-E in der Über -
liegezeit aus schuldrechtlicher Sicht eine Frist des Gläubiger-
verzugs89 mit der Folge, dass das Liegegeld als Rechtsfolge
des Gläubigerverzugs90 eintritt. Die neuen Bestimmungen zur
Überliegezeit und dem Liegegeld sind auf dieser schuldrecht-
lichen Grundlage ausgearbeitet worden.

Nur falls dies vertraglich vereinbart ist, hat der Ver-
frachter über die Liegezeit hinaus auch eine Überliegezeit
 abzuwarten (Art. 1154 Abs. 1; Art. 1170 Abs. 1).91 Sieht der
Vertrag die Dauer nicht vor, so beträgt die Überliegezeit
10 Tage (Art. 1154 Abs. 2; Art. 1170 Abs. 2).92 Die Überliege-
zeit beginnt unmittelbar mit Ablauf der Liegezeit ohne wei -
tere Kündigung (Art. 1154 Abs. 3; Art. 1170 Abs. 3)93; die

Kündigungserklärungen des gegenwärtigen Rechts werden
 ersatzlos gestrichen.94

Für die Überliegezeit ist dem Verfrachter Liegegeld zu
zahlen (Art. 1154 Abs. 1; Art. 1171 Abs. 1).95 Da es sich um
 eine Rechtsfolge des Gläubigerverzugs handelt, sind auf das
Liegegeld die Bestimmungen über die Fracht auch nicht ana-
log anzuwenden (Art. 1154 Abs. 6; Art. 1171 Abs. 6).96 Ist der
Betrag im Vertrag bestimmt, so darf der Verfrachter keine
weitergehenden Ansprüche geltend machen (Art. 1154 Abs. 2;
Art. 1171 Abs. 2).97 Ist die Höhe des Liegegelds nicht vertrag-
lich bestimmt, so steht dem Verfrachter, weil es sich um Gläu-
bigerverzug handelt, Anspruch auf notwendige und nützliche
Aufwendungen zu (Art. 1154 Abs. 3; Art. 1171 Abs. 3).98 Das
Liegegeld wird mit Ablauf der jeweiligen für die Berechnung
der Überliegezeit vorgesehenen Einheit (z.B. Tag, Stunde,
 Minute) fällig (Art. 1154 Abs. 5 S. 1; Art. 1171 Abs. 5 S. 1).99

Ist die Beladung oder Löschung vor Ablauf der Überliegezeit
beendet, so hat der Verfrachter keinen Anspruch auf Liege-
geld für die nicht verwendete Überliegezeit (Art. 1154 Abs. 5
S. 2; Art. 1171 Abs. 5 S. 2).100

Schuldner des Liegegelds ist der Befrachter, gleichgül-
tig, ob das Liegegeld im Lade- oder Löschhafen entstanden ist
(Art. 1154 Abs. 4 S. 1; Art. 1171 Abs. 4).101 Im Ladehafen darf
der Verfrachter den Antritt der Reise so lange verweigern, bis
das Liegegeld gezahlt oder genügende Sicherheit angedient
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76 Zu dieser Problematik vgl. auch die Entstehungsgeschichte der Be-
stimmungen in Protokolle der Commission zur Berathung eines all-
gemeinen deutschen Handelsgesetz-Buches (1857 ff.), eingeleitet und
neu herausgegeben von Schubert, 11 Bände, 1984, S. 2348 ff., 3934 ff.;
Rabe, TranspR 1987, 128 f.

77 Vgl. die Hamburger Dissertation des Verfassers oben Fn. 69.
78 Dazu bereits kurz Atamer, Reform (oben Fn. 2), S. 103 (D II 2).
79 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 3 II 3 und 4,

§ 9 III, § 10 I und II.
80 Zur Begründung vgl. zusätzlich zu den Angaben in voriger Fn. noch

insbesondere Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 9 II 2.
81 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 3 II 1, § 6 I,

§ 7 II 3.
82 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 3 II 3 und 4,

§ 9 II 2 und III, § 10 I und II.
83 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 7 II 7.
84 Damit entscheidet sich der THGB-E gegen Atamer, Liegezeit (oben

Fn. 69), § 11 Ib (S. 237).
85 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 3 II 2, § 6 II,

§ 8 I und II 1.
86 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 6 IV, § 12 I 1.
87 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 6 IVc.
88 Vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 2 II 3 und 4 m.w.Nachw.
89 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 6 V, § 12 II 1.
90 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 6 VI, § 14 I

und II.
91 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 6 Vc.
92 Zu verschiedenen Lösungsansätzen im deutschen und türkischen

Recht vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 12 II 2.
93 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 12 II 1.
94 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 12 III 2.
95 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 6 VI, § 14 I

und II.
96 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 14 II.
97 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 5 II 3, 

§ 6 VI 3 c.
98 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 6 VI, 

§ 14 IV 1.
99 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 14 IV 2.

100 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 6 VI 3 b, 
§ 12 III 1.

101 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 15 II 
und III.
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worden ist; für die hierdurch entstandene zusätzliche Warte-
zeit darf der Verfrachter seinen gesamten Schaden geltend
 machen (Art. 1154 Abs. 4 S. 2). Ob und in wie weit die Haf-
tung für das Liegegeld des Löschhafens auf den Drittempfän-
ger übergeht, ist nach denselben Regeln zu beurteilen, die für
die Frachtforderung gelten (oben D VI 3 e).

Die Liege- und Überliegezeit wird nach Kalendertagen
berechnet (Art. 1156 Abs. 1; Art. 1172 Abs. 1).102 Bei der
 Berechnung der Liegezeit wird das »Sphärenprinzip« (tempus
utile), das die Türkei aus dem deutschen Reformentwurf von
1939103 übernommen hat,104 beibehalten (Art. 1154 Abs. 2 – 5;
Art. 1172 Abs. 2 – 5).105 Hingegen wird die Überliegezeit
grundsätzlich wie im englischen Recht (»once on demurrage,
always on demurrage«) nach fortlaufenden Tagen (tempus
continuum) berechnet; ist jedoch der Lade- oder Löschvor-
gang aus Gründen, die der Verfrachter verschuldet hat, unter-
brochen, so ist auch der Lauf der Überliegezeit, ebenso wie im
englischen Recht, gehemmt (Art. 1154 Abs. 6; Art. 1172
Abs. 6).106

Erstmals im türkischen Recht führt der THGB-E
 Regeln zum Eilgeld ein (Art. 1157; Art. 1173).107 Dabei geht
der THGB-E von dem Grundsatz aus, dass das Eilgeld »rück-
erstattete Fracht« darstellt. Demnach ist die Vereinbarung
 eines Eilgelds gültig, sofern nicht verwaltungs- bzw. straf-
rechtliche oder fiskalische Vorschriften des Lade- oder Lösch-
hafens dadurch umgangen werden. Die Berechnung des Eil-
gelds wird nach denselben Grundsätzen wie für die Liegezeit
durchgeführt.

g) Abladeverzug im Ladehafen
Das gegenwärtige Recht räumt dem Befrachter ein Kün -

digungsrecht gegen Zahlung von Fautfracht ein (§§ 580 – 587
dHGB und Art. 1040 – 1045 THGB). Andererseits sind die
Rechtsfolgen der nicht erfolgten oder unvollständigen Ab -
ladung über zahlreiche Vorschriften zerstreut, vielerorts mit
den Kündigungserklärungen zur Liege- bzw. Überliegezeit
verzahnt (§§ 577 – 579 dHGB und Art. 1038 – 1039 THGB).
Der THGB-E geht hier zunächst wieder auf die schuldrecht-
liche Grundlage zurück und berücksichtigt die zwei konkur-
rierenden Interessen. Einerseits ist der Befrachter bzw. Abla-
der in der Ausübung seines Rechts, abzuladen bzw. von dem
Vertrag Gebrauch zu machen, nicht einzuschränken. Ande-
rerseits ist der Verfrachter gegen den Gläubigerverzug bzw.
die vom Gläubiger verursachte Unmöglichkeit zu schützen.
Um diese beiden Interessen ins Gleichgewicht zu bringen, er-
setzt der THGB-E die geltende Vielzahl von Bestimmungen
durch drei streng gegliederte Vorschriften (Art. 1158 – 1160).

Gemäß Art. 1158 Abs. 1 behält der Befrachter sein
Kündigungsrecht bei; klargestellt wird zugleich, dass es sich
um eine Kündigung handelt.108 Kündigt der Befrachter, so ist
der Verfrachter berechtigt, den hierdurch entgangenen tat-
sächlichen Gewinn und sämtliche bis zur Kündigung fällig
 gewordene Ansprüche zu fordern (Art. 1158 Abs. 2 S. 1). Mit-
hin werden die gesetzlichen Fautfrachtquoten gestrichen.
Aufgrund heftigen Widerstands des türkischen Reederver-
bands ist dann aber doch noch im parlamentarischen Verfah-
ren eine Bestimmung aufgenommen, wonach der »tatsächlich
entgangene Gewinn« im Zweifel 30 % der vereinbarten Fracht
darstellen soll (Art. 1158 Abs. 2 S. 2). Doch wird von diesem
Betrag abgesetzt, was der Verfrachter innerhalb der Zeit, die
für die Erfüllung des gekündigten Vertrags erforderlich gewe-
sen wäre, tatsächlich gewonnen hat (Art. 1158 Abs. 2 S. 3).
Das Kündigungsrecht darf für jede noch nicht angetretene

Reise gesondert oder insgesamt ausgeübt werden (Art. 1158
Abs. 4).

Ist innerhalb der Liegezeit und, falls vereinbart, der
Überliegezeit die Abladung überhaupt nicht erfolgt, dem Ver-
frachter also auf die Bereitschaftsanzeige hin keine Ladung
geliefert, so greift Art. 1159 ein (vgl. § 585 DHGB = Art. 1043
THGB). Demnach werden dem Verfrachter zwei Alternativen
eingeräumt. Als erste Alternative darf der Verfrachter den
Vertrag als gekündigt im Sinne von Art. 1158 erachten und
seine Ansprüche nach dieser Bestimmung geltend machen.
Möchtet der Verfrachter dieses Recht ausüben, so hat er dies
schriftlich anzuzeigen (Art. 1159 Abs. 2). Wünscht der Ver-
frachter dagegen auf die Abladung weiter zu warten, so ist es
ihm gestattet, über das Liegegeld hinaus, seinen hierdurch ver-
ursachten tatsächlichen Schaden geltend zu machen (Art. 1159
Abs. 3).

Ist innerhalb der Liegezeit und, falls vereinbart, der
Überliegezeit die Abladung nicht vollständig erfolgt, die
 Ladung also nur teilweise abgeliefert, so findet Art. 1160 An-
wendung. Diese Vorschrift unterscheidet drei Tatbestände.

Zunächst ist der Verfrachter nach Ablauf der Fristen
nicht verpflichtet, länger auf die Abladung zu warten (Art. 1160
Abs. 1 S. 1; vgl. § 577 dHGB = Art. 1038 THGB). Wartet er
dennoch aufgrund der Anweisung des Befrachters weiter, so
ist es ihm gestattet, über das Liegegeld hinaus, seinen hier-
durch verursachten tatsächlichen Schaden geltend zu machen
(Art. 1160 Abs. 1 S. 2).

Der Verfrachter ist nach Ablauf der Fristen auf Verlan-
gen des Befrachters verpflichtet, die Reise auch ohne die volle
bedungene Ladung anzutreten (Art. 1160 Abs. 2; vgl. § 578
dHGB = Art. 1039 Abs. 1 THGB). Es gebührt ihm alsdann
nicht nur die volle Fracht und das etwaige Liegegeld, sondern
er ist auch berechtigt, soweit ihm durch die Unvollständigkeit
der Ladung die Sicherheit für die volle Fracht entgeht, die
 Bestellung einer anderweitigen Sicherheit zu fordern. Außer-
dem sind ihm die Mehrkosten, die ihm infolge der Unvoll-
ständigkeit der Ladung etwa erwachsen, durch den Befrachter
zu erstatten. Verdient der Verfrachter aufgrund eines anderen
Vertrags Fracht für Güter, die anstelle der nicht abgeladenen
aufgenommen werden, so ist dieser Verdienst von dem Er-
satzanspruch abzusetzen (Art. 1160 Abs. 2 S. 3).

Ist innerhalb der Liegezeit und, falls vereinbart, der
Überliegezeit die Abladung nicht vollständig erfolgt, dem
Verfrachter aber auch keine Anweisung im Sinne der beiden
vorstehenden Bestimmungen erteilt, so darf der Verfrachter
unter Fristsetzung den Vertrag als gekündigt behandeln und
seine Ansprüche aus Art. 1158 geltend machen (Art. 1160
Abs. 3; vgl. § 577 dHGB = Art. 1038 THGB).
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102 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 13 II.
103 Vgl. Lindenmaier, in: Jahrbuch der Akademie für Deutsches Recht

1939/40, 131 ff.
104 Vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 1 II 2 a, § 13 III 2 (S. 289).
105 Damit entscheidet sich der THGB-E gegen Atamer, Liegezeit (oben

Fn. 69), § 13 III 2 (S. 289 f.).
106 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 13 II 3.
107 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 16.
108 Vgl. nur Rabe (oben Fn. 50), § 580 Rn. 1.
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h) Mehrere Befrachter oder Ablader
Die Mehrheit von Abladern im Zusammenhang mit

den Wartefristen und der Kündigung wird im THGB-E
 erstmals behandelt. Ist die Ladung aufgrund des Vertrags oder
einer nachträglichen verbindlichen Anweisung des Befrach-
ters von mehreren Abladern entgegen zu nehmen, so ist nur
eine Bereitschaftsanzeige an den Befrachter zu richten
(Art. 1161 S. 1).109 Die Bestimmungen über die Wartefristen
und Kündigung finden Anwendung ohne Rücksichtnahme
auf die Mehrzahl der Ablader (Art. 1161 S. 2). Die einzelnen
Ablader sind berechtigt, innerhalb des Hafens den Wechsel
der Ladeplätze zu fordern; doch gehen sämtliche Kosten des
Platzwechsels zu Lasten des Befrachters, und die Wartefristen
werden während des Platzwechsels nicht unterbrochen
(Art. 1161 S. 3).110

Hingegen folgt Art. 1162 hinsichtlich der Mehrheit von
Befrachtern den geltenden Bestimmungen (vgl. § 587 dHGB =
Art. 1045 THGB).

i) Annahmeverzug im Löschhafen
Wird die Ladung im Löschhafen nicht bzw. nicht

innerhalb der Wartefristen vom Empfänger abgenommen, so
sind die Rechtsfolgen wieder nach dem Tatbestand des Gläu-
bigerverzugs zu behandeln.111 Da dies bereits dem geltenden
Recht (vgl. §§ 601 – 602 dHGB = Art. 1057 THGB) entspricht,
werden dieselben Grundsätze auch in den THGB-E übertra-
gen (Art. 1174). Die Hinterlegung als Rechtsfolge des Gläubi-
gerverzugs ist als allgemeine Bestimmung in Art. 91 tOGB
vorgesehen; deshalb wird nunmehr in Art. 1174 ausdrücklich
auf die allgemeine Bestimmung des Schuldrechts Bezug ge-
nommen, und damit das Seefrachtrecht auch hier an die all -
gemeinen Vorschriften näher herangeführt.

j) Fälligkeit der Fracht
In einer vollkommen neuen Bestimmung sieht Art. 1197

vor, wann die Fracht fällig wird. Demnach ist die Fracht
grundsätzlich fällig, wenn der Empfänger die Auslieferung der
Ladung verlangt. Falls aber die Ladung überhaupt nicht ab -
genommen wird oder die Löschzeit überschritten wird, so
wird die Fracht bei Ablauf der Löschzeit fällig.112 Beide
 Regeln sind nachgiebig, so dass die in der Praxis ohnehin weit-
verbreiteten Vorauszahlungsklauseln auch nach dem THGB-
E gültig bleiben.

4. Verjährung
Gegenwärtig ist die Verjährung für manche Ansprüche

des Seehandelsrechts am Ende des Buchs über den »Seehan-
del« geregelt (§§ 901 – 905 d HGB und Art. 1259 – 1262 THGB).
Der THGB-E trennt sich von dieser Systematik. Stattdessen
wird die Verjährung, soweit sie im THGB-E ge regelt wird, je-
weils bei der zugrundeliegenden Forderung  mitbehandelt.

Für die Ansprüche aus Schiffsmietverträgen, Zeitchar -
terverträgen und Frachtverträgen ist der neue Art. 1246 als
Vierter Abschnitt zur »Verjährung« eingefügt. Demnach
 verjähren sämtliche Ansprüche aus diesen Verträgen, ebenso
wie solche aus Konnossementen oder deren unrichtiger Aus-
stellung innerhalb eines Jahres. Damit wird beabsichtigt, die
im geltenden Recht herrschende Zersplitterung der Verjäh-
rungsfristen zu bereinigen und eine einheitliche Frist für
sämtliche vertraglichen Ansprüche festzusetzen. Unberührt
bleibt die einjährige Ausschlussfrist für Ladungsschäden
(Art. 1188), die nunmehr aus Art. 1 Abs. 2 und 3 V/LP über-
nommen wird.

VII. Binnenschifffahrt

Befahrbare Binnengewässer sind in der Türkei relativ
gering. Mit Ausnahme des Van Sees sind Flüsse und Seen zur
kommerziellen Fahrt kaum benutzbar. Internationale Beför-
derungen, die ohnehin nur nach Syrien und in den Irak mög-
lich wären, finden überhaupt nicht statt. Die auf dem Van See
für Schienenfahrzeuge eingesetzten Fähren unterstehen, wie
oben (B II 2) ermittelt, der COTIF. Im Übrigen finden die
 allgemeinen Bestimmungen des Landfrachtrechts auch auf
 Beförderungen auf den Binnengewässern Anwendung.

Der THGB-E hat sich dagegen für eine andere Lösung
entschieden. Gemäß Art. 931 Abs. 1 sollen die Bestimmungen
des Seehandelsrechts nicht nur für »See«schiffe, sondern auch
für andere »Wasser«fahrzeuge gelten. Damit wird der An-
wendungsbereich auf die Binnengewässer ausgedehnt. Mithin
soll das Recht der Binnenschifffahrt vom Landfrachtrecht
 abgekoppelt und dem Seehandelsrecht unterstellt werden.
Wegen der tatsächlich nur geringfügigen Bedeutung der
Binnenschifffahrt wird die Neuregelung wahrscheinlich kaum
Auswirkungen auf die Praxis haben.

VIII. Lagergeschäft

Die aufgrund des dTRG neu gefassten §§ 467 – 475 h
dHGB zum Lagergeschäft sind in den THGB-E nicht über-
nommen worden. Mithin bleibt dieses Geschäft nach wie vor
geregelt in Art. 463 – 482 tOGB. Sondervorschriften zum be-
gebbaren Lagerschein finden sich in Art. 744 – 761 THGB;
diese Bestimmungen werden in Art. 832 – 849 weitgehend bei-
behalten.

D. Ergebnis

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Türkei im
21. Jahrhundert erhebliche Schritte zur Modernisierung ihres
Transport- und Seefrachtrechts eingeleitet bzw. bereits zu-
rückgelegt hat. Sobald sämtliche dieser Schritte abgeschlossen
werden, insbesondere der THGB-E endlich in Kraft tritt,
wird zumindest auf gesetzlicher Ebene weitgehende Überein-
stimmung mit dem aktuellen Stand europäischer Rechtsord-
nungen erreicht sein.
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109 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 7 II 2 c.
110 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 7 II 5 b.
111 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 3 III 2 c – e,

§ 6 VII 2, § 12 III 4.
112 Zur Begründung vgl. Atamer, Liegezeit (oben Fn. 69), § 6 VII 2 b

(S. 139 f.).
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